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GRUSSWORT

Servus beianand, liabe Neukirchna 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als 3. Bürgermeisterin darf 
ich euch heute bei der 
Herbstausgabe der Neu-
kirchner Bürgerinformation 
auf ś Herzlichste begrüßen.

Der schöne, lange Sommer 
mit zahlreichen Aktivitäten, 
Festen, Veranstaltungen, 
den Neukirchner Freilicht-

spielwochen und den vielen Baumaßnahmen im Dorf, 
neigt sich dem Ende und wir gehen mit großen Schrit-
ten auf das Winterhalbjahr zu.

An der Stelle möchte ich mich im Namen der Gemein-
de bei allen Vereinen und Funktionären bedanken, die 
durch Ihr ehrenamtliches Engagement ganz erheblich 
zum kulturellen, sozialen und gemeinschaftlichen Le-
ben in unserem Dorf beitragen. Ob Sport, Tanz, Mu-
sik, Theater, BRK, Feuerwehr –  hier ist für jeden et-
was dabei. Am besten informiert man sich in unserer  
MUNI-App, wo und wann in unserer Gemeinde etwas 
geboten ist. Bitte unterstützt unsere Vereine, sie leis-
ten Großartiges! DANKE FÜR EUREN EINSATZ!

Wir, im Gemeinderat, sind erfreut über den Baufort-
schritt unseres Hortes. Anfang September konnte 
bereits das Richtfest stattfinden und die Bauarbeiten 
sind termingerecht am Laufen. Großer Dank gilt unse-
rer Verwaltung, der Kindertagesstätte und Schule mit 
dem gesamten Personal die trotz der Herausforderung 
„Baustelle“ für unsere Kinder einen uneingeschränk-
ten Bildungsauftrag leisten und Ihre Ideen und Erfah-
rungen beim Neubau miteinbringen. 

Die Umgestaltung des Leichenhauses und des Fried-
hofs mit neuer Urnenwand, sind ebenfalls umgesetzt. 
Ebenso konnte in den letzten Wochen die Außenge-
staltung des Heizkraftwerkes und die Neugestaltung 
unseres Kreisverkehrs abgeschlossen werden. Mein 

Dank gilt hierbei allen beteiligten Firmen für den rei-
bungslosen Ablauf und vor allem unserem Bauhof für 
die hervorragende Zusammenarbeit und Mitwirkung 
bei allen Projekten.

Bedanken möchten wir uns für die rege Beteiligung 
an der Bürgerversammlung, sowie bei der Auftaktver-
anstaltung unseres Gemeindeentwicklungsprojekts. 
Jetzt meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger seid 
ihr gefordert. Zeigt bitte durch Eure Teilnahme bei den 
diversen Veranstaltungen, dass ihr die Gemeinde un-
terstützt und wir gemeinsam das Bestmöglichste aus-
arbeiten für eine lebenswerte Zukunft in Neukirchen. 
Gemeinsam Gemeinde gestalten. (Näheres zu den ein-
zelnen Terminen auf Seite 5.)

Bedanken möchten wir uns bei der Edelwies Freizeit 
GmbH, die diese Ausgabe für unsere Bürgerinnen und 
Bürger gesponsert hat. Viel Spaß beim Lesen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin einen 
goldenen Herbst, eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit und ein glückliches und gesundes Jahr 2024.
Bleibt‘s gsund und hoit ma zam !

Eure
Gabi Hastreiter
3. Bürgermeisterin 

IMPRESSUM
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Der Gemeinderat hat beschlossen, gemeinsam mit 
den Bürgern und dem Büro für regionale Entwicklung 
Landimpuls ein Zukunftskonzept für Neukirchen zu 
erstellen.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept, oft auch als „In-
tegriertes Stadtentwicklungskonzept“ oder „Kommu-
nales Entwicklungskonzept“ bezeichnet, ist ein stra-
tegisches Dokument, das von einer Gemeinde oder 
Kommune erstellt wird. Es dient dazu, die langfristige 
Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde zu planen 
und zu lenken. 
Hier sind einige wichtige Aspekte eines solchen Kon-
zepts:

Zielsetzung: Ein Gemeindeentwicklungskonzept legt 
die Ziele und Visionen für die zukünftige Entwicklung 
der Gemeinde fest. Dies können soziale, wirtschaftli-
che, ökologische und kulturelle Ziele sein.

Analyse: Es beinhaltet eine umfassende Analyse der 
aktuellen Situation der Gemeinde, einschließlich Be-
völkerungsentwicklung, Infrastruktur, Wirtschaft, Um-
weltfaktoren und soziale Strukturen.

Strategie: Auf Grundlage dieser Analyse werden Stra-
tegien und Handlungspläne entwickelt, um die defi-
nierten Ziele zu erreichen. Dies kann Maßnahmen in 
den Bereichen Wohnraum, Verkehr, Bildung, Umwelt-
schutz und Wirtschaftsförderung umfassen.

Bürgerbeteiligung: Ein wichtiger Bestandteil eines 
Gemeindeentwicklungskonzepts ist die Einbezie-
hung der Bürger und Interessengruppen. Die Ideen 
und Meinungen der Einwohner werden durch Bürger- 
beteiligungsprozesse gesammelt und in die Planung 
integriert.

Umsetzung und Monitoring: Das Konzept legt fest, 
wie die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden 
sollen, wer dafür verantwortlich ist und wie der Fort-
schritt überwacht wird.

Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeitsprinzipien spielen 
eine wichtige Rolle, da sie sicherstellen, dass die Ent-
wicklung im Einklang mit ökologischen und sozialen 
Belangen erfolgt.

Das Gemeindeentwicklungskonzept ist ein 
strategisches Dokument und dient dazu, die 
Zukunft unserer Gemeinde zielorientiert zu 
gestalten. Es geht dabei darum, die Lebens-
qualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu 
verbessern, die wirtschaftliche Stabilität zu 
fördern und eine lebenswerte Umgebung zu 
erhalten.

GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT
UNSERE ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN:

Gemeindeentwicklung Neukirchen landimpuls GmbH | Regenstauf                              Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern

Gemeindeentwicklung Neukirchen
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WIE LÄUFT DIE ERSTELLUNG DES GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPTS AB?

Es werden für die Gesamtgemeinde und für alle Ortsteile neue Ideen und langfristige Strategien erarbeitet.
Einzelprojekte der Gemeinde sollen dabei aufeinander abgestimmt werden, um den Fokus stärker auf die Zu-
kunftsfähigkeit der Gesamtgemeinde zu lenken. Themenschwerpunkte sind dabei die vielfältigen Lebensberei-
che wie z.B. die Anforderungen durch den demografischen Wandel, das Gemeinschaftsleben und das kulturelle 
Angebot, die Nutzung und Erhaltung unserer wertvollen Kulturlandschaft, Nahversorgung, Gewerbe-, Orts- und 
Siedlungsentwicklung. 

Durch gemeinsame Diskussion und klare inhaltliche Ergebnisse und Positionen werden Eigenverantwortung 
und Engagement gefördert, der Gemeinschaftsgeist und die Identität mit der Gemeinde gestärkt. 

FOKUS
ORTSTEILE

Betrachtung der speziellen
Situation und Anliegen  

in allen Ortsteilen

» Dorfwerkstätten
» Online-Karte

FOKUS
THEMATISCHE  

HANDLUNGSFELDER

Betrachtung der speziellen
Stärken und Schwächen in

relevanten Handlungsfeldern

» Themenwerkstätten
» Expertengespräche

FOKUS
GESAMTGEMEINDE

Betrachtung der sich daraus
ergebenden Zusammenhänge
und Wechselwirkungen in der

Gesamtgemeinde
&

Betrachtung vorhandener  
Planungen und regionaler  

Konzepte

WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN?

Zunächst werden für Bürgerinnen und Bürgern aus den Ortsteilen Ober-
mühlbach, Sparr und Neukirchen im November sogenannte „Dorfwerk-
stätten“ angeboten. Gemeinsam mit Ihnen wird dabei die Situation in 
Ihrem Ortsteil betrachtet und Sie können Ihre Anliegen und Ideen einbrin-
gen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit und nehmen Sie sich Zeit, die Ver-
anstaltungen zu besuchen und an der Zukunft mitzugestalten. Ihre Ideen 
zählen! Die Termine der Dorfwerkstätten stehen im Infokasten rechts. 

Zur Vorbereitung auf die Dorfwerkstätten würden wir uns freuen, wenn 
Sie sich die Zeit nähmen, ein paar Überlegungen anzustellen:

Was ist Ihnen wichtig?

Haben Sie Ideen/Verbesserungsvorschläge für die Dorfentwicklung  
       oder zur Gemeindeentwicklung ingesamt?

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Gemeinde?

Im weiteren Zeitplan ist eine Online-Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger vorgesehen. Im Januar folgen dann sogenannte Themenwerkstätten. 

TERMINE DER 
DORFWERKSTÄTTEN:
 
MONTAG 13.11.  | 19 UHR  
FEUERWEHRHAUS 
OBERMÜHLBACH

MITTWOCH 15.11. | 19 UHR 
FEUERWEHRHAUS 
SPARR

MONTAG 20.11. | 19 UHR 
GASTHOF SCHOBER 
NEUKIRCHEN

Bitte vormerken!

Hierzu erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch gesonderte Einla-
dungen.



Bürgerinformation des Gemeinderats Neukirchen Seite 6

Bevölkerungsstatistik

 2018 2019 2020 2021 2022 

Einwohner 1.714 1.734 1.754 1.746 1.785

Geburten 15 7 26 23 19

Eheschließungen 5 7 4 10 6

Sterbefälle 12 11 14 15 22  

AUS DER BÜRGERVERSAMMLUNG VOM 07. SEPTEMBER 2023

Biomasseheizwerk
Der Neubau des Biomasseheizwerks mit Verlegung 
der Nahwärmeleitung wurde abgeschlossen.

Friedhof
Der Friedhof wurde um eine Urnenwand erweitert 
und der Eingangsbereich gepflastert.

Aussegnungshalle
Die Aussegnungshalle wurde in Abstimmung mit 
unserer Leichenfrau Serena Reiner renoviert und mit 
einer Klimaanlage ausgestattet.
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AUS DER BÜRGERVERSAMMLUNG VOM 07. SEPTEMBER 2023

Schuldenentwicklung
Die Schulden der Gemeinde konnte seit dem Neubau 
des Kindergartens erfreulich auf 422 € je Einwohner 
zurückgeführt werden (Durchschnitt aller Gemeinden 
im Landkreis Stand 2021 = 634 Euro). Durch den Hort-
bau werden wir eine deutlich höhere Verschuldung 
bekommen, die dann im Laufe der nächsten Jahre wie-
der reduziert wird.

Pro-Kopf-Verschuldung in €

Grundschule
Demnächst beginnt die fällige Sanierung des Allwet-
terplatzes und des Außenbereichs in der Grundschule. 

Kreisverkehr

Der Kreisverkehr wurde auf Wunsch vieler Bürger neugestaltet und begrüßt nun mit unserem Wappen die  
Besucher in Neukirchen.
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DER HORTBAU IST IN VOLLEM GANGE

In der Dorfmitte wird unser Kinderzentrum mit Schule und Kindergarten derzeit um eine weitere Einrichtung 
erweitert – den Kinderhort. Am 30. August konnte Richtfest gefeiert werden (Foto oben). Der Bau soll im Herbst 
2024 abgeschlossen werden.

Was ist ein Hort?
Ein Hort ist eine außerschulische Betreuungseinrichtung für schulpflichtige Kinder, in der diese nach dem Un-
terricht aufgenommen und betreut werden. Horte sind besonders in vielen deutschsprachigen Ländern wie 
Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet, aber ähnliche Einrichtungen existieren auch in anderen 
Ländern. Horte sind in erster Linie dazu da, Eltern zu unterstützen, die berufstätig sind oder anderweitig nicht in 
der Lage sind, ihre Kinder direkt nach der Schule zu betreuen. Sie bieten den Kindern eine sichere Umgebung 
und die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen und an pädagogisch wertvollen Aktivitäten teilzunehmen, 
während die Eltern arbeiten oder andere Verpflichtungen haben.

Betreuung nach der Schule: 
Ein Hort bietet Betreuung für Kinder an, nachdem der reguläre Schulunterricht für den Tag beendet ist.

Hausaufgabenbetreuung: 
In unserem Hort erhalten die Kinder Unterstützung bei ihren Hausaufgaben. Pädagogische Fachkräfte oder Be-
treuer stehen den Kindern zur Seite und helfen bei schulischen Aufgaben.

Freizeitangebote: 
Neben der Hausaufgabenbetreuung werden den Kin-
dern auch weitere Beschäftigungen angeboten. Diese 
können sportlicher, künstlerischer oder sozialer Natur 
sein und sollen die Kinder in ihrer Entwicklung fördern 
und unterstützen.

Verpflegung: 
Unser Hort wird auch eine Mittagsverpflegung anbie-
ten, um sicherzustellen, dass die Kinder eine ausgewo-
gene Mahlzeit erhalten.
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GEMISCHTES

An alle Grundstücksbesitzer
Die Gemeinde bitte alle Grundstücksbesitzer, die 
Hecken entlang der Gehwege zurückzuschneiden.

Leichenträger gesucht!
Die Gemeinde sucht Leichenträger – bei Interesse 
bitte im Gemeindeamt melden.

Landjugend sucht Nachwuchs
Die Landjugend sucht Nachwuchs – Jugendliche ab 
14 Jahren können sich gerne bei Max Schwarzenstei-
ner melden unter Telefon 0160/1540769.

Wohnmobilstellplätze
Auf dem Festplatz, an der Wassertretanlage in Inder-
bogen und beim Kreisobstlehrgarten wurden Wohn-
mobilplätze geschaffen, die Online über  
www.alpacacamping.de gebucht werden können.

BAUGEBIET BÜHLER FELD
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10. Niederschlagswasser

VI VERFAHRENSVERMERKE

1
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B
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2

C

WA

WH max.
6,75 m
SD, PD,
WD

GRZ 0,35

II

o
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2

369

P21
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P13

1

A
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A

P02
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P03
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I FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 WA

GRZ 0,35
bzw. 0,40

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

WH 6,75 m

II

SD

PD

WD

maximal zulässige Grundflächenzahl

maximal zulässige Wandhöhe

maximal festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse

symmetrisches Satteldach

gegenläufiges, versetztes Pultdach

Krüppelwalmdach

3. Baugrenze / Bauweise

Baugrenze

o offene Bauweise

Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

festgesetzte Firstrichtung

4. Verkehrsflächen

2.4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5. Grünflächen

5.1

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Wiesenweg

2.5
Fläche für temporären Wendehammer mit wassergebundenem Belag

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentlicher Geh- und Radweg

2.6

Wandhöhe WH:
Als Wandhöhe gilt das Maß der Außenwand von der ROK Erdgeschoss bis Schnittpunkt
der Außenwand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Außenwand.

Haustyp:
Bei einer Hangneigung von mehr als 1,5 m gemessen auf die Haustiefe, ist zwingend der Typ
des Hanghauses U+E zu wählen.

Sonnenkollektoren/ Photovoltaikanlagen sind in Dachneigung zulässig.
Freistehende oder aufgeständerte Anlagen sind unzulässig.

3. Bauweise

Für das gesamte Baugebiet wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt.
öffentliche Grünfläche

4. Nebenanlagen
6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses

6.1 Umgrenzung von Flächen für Regenrückhaltebecken
5. Stellplätze / Garagenvorplätze

7. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

7.1

7.2

7.3

7.4

Baum zu erhalten

Obsthochstamm (standortheimische Sorten) gemäß Plandarstellung
zu pflanzen

Standortheimischer Laubbaum gemäß Plandarstellung und Vorgabe in den textlichen
Festsetzungen zu pflanzen

Standortheimischer Laubbaum zu pflanzen; Lage auf dem Baugrundstück innerhalb eines 5 m
breiten Korridors entlang der angrenzenden Straßenverkehrsfläche variabel; weitere Vorgaben
siehe textliche Festsetzungen

7.5

A

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzung vom Bäumen und Sträuchern;
Das Queren dieser Flächen durch Grundstückszufahrten ist unzulässig;

Entwicklung einer Streuobstwiese; Pflanzung von Obsthochstämmen gemäß Plandarstellung,
StU mind. 14-16 cm; Pflege durch 2-3 schürige Mahd mit Abtransport des Mähguts, erster
Schnitt ab 15.06.; keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von
Schlegelmulchmähern

B Entwicklung einer Extensivwiese; Einsaat mit Regiosaatgut Ursprungsgebiet/Herkunftsregion 19
(Bayerischer und Oberpfälzer Wald), Typ Frischwiese oder Heumulchansaat aus regionaler
Spenderfläche, die mind. den Kriterien einer Flachlandmähwiese (LRT 6510) entspricht und frei
von Neophyten ist; die Spenderfläche ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen;
Pflege durch 2-3 schürige Mahd mit Abtransport des Mähguts, erster Schnitt ab 15.06.;
keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Schlegelmulchmähern

C

7.6

2

1

Pflanzung eines 2-reihigen Gewässerbegleitgehölzes gemäß der Artenliste II 9.1 und Vorgaben
in den textlichen Festsetzungen. Mindestbaumanteil 60%. Breite der Pflanzzone: 6 m

Fläche zum Erhalt von Vegetation und Geländestruktur

Erhalt des vorhandenen Gehölzbestandes und der vorhandenen Geländestruktur

Erhalt des vorhandenen Extensivwiesenbereiches und der vorhandenen Geländestruktur;
Pflege durch 2-malige Mahd pro Jahr mit Abtransport des Mähguts, erster Schnitt ab 15.06.;
keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Schlegelmulchmähern

7.7 Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes; Einfriedungen, bauliche Anlagen,
Geländeveränderungen, Freizeitnutzung, Nutzung als Lagerfläche sind nicht zulässig;
Ausgleichsfläche für vorhabensbedingte Eingriffe (Größe:67 m² und 367 m²)

7.8 Entwicklung Nassfläche durch Abflachen der vorhandenen Grabenböschung und Anlage einer
Flachmulde; Sohltiefe 10 cm über Grabensohle; Begrünung über Heumulchauftrag aus
angrenzendem artenreichen Wiesenstreifen.

8. Sonstige Planzeichen

8.1

8.2

Dachgaube:

Pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen. Zufahrten zu Garagen mit einer Tiefe
von 5,00 m können darauf angerechnet werden. Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen dürfen zur Straße
hin nicht eingezäunt werden und sind mit versickerungsfähigem Belag zu befestigen.

6. Dächer/ Dachaufbauten

Dachform:

Dachneigung:

9.6 Regenrückhaltebecken
Garagen und Nebengebäude sind in Dachform und Dachneigung dem Hauptgebäude anzupassen.
Flachdächer sind bei allen Dachformen zugelassen.

Die Errichtung des Regenrückhaltebeckens hat außerhalb der Laichzeit / Hauptwanderzeit der Amphibien zu
erfolgen oder das Baufeld ist durch einen Amphibienzaun abzuschirmen.

9.7 Die nicht mit baulichen Anlagen versehenen privaten Grundstücksbereiche sind als Grünflächen bzw. offene
Vegetationsflächen anzulegen. Eine Versiegelung sowie die Gestaltung als Schotter-/ Kiesflächen sind unzulässig.

10. Niederschlagswasser

Das anfallende Oberflächenwasser ist über Rückhalte- und Sickereinrichtungen auf dem privaten Grundstück zu
versickern. Der öffentlichen Niederschlagswasserableitung darf lediglich eine Menge von max. 0,3 l/s pro100 m²
Grundstücksfläche zugeleitet werden.

Satteldach; gegenläufiges, versetztes Pultdach; Krüppelwalmdach

Satteldach: mind. 16°, max. 35°
In begründeten Einzelfällen auch max. 40°
Dachneigung ausnahmsweise zulässig

gegenläufiges, versetztes Pultdach:   6° - 12°
Krüppelwalmdach: 16° - 35°

Dachdeckung: zulässig sind Dachsteine aus Ziegel oder Beton in grauen oder roten Farben und
Holzdachschindeln; grelle und leuchtende sowie reflektierende Materialien und glasierte
Dachziegel sind nicht zulässig. unbeschichtete Kupfer-, Zink- und Blechdeckungen
sind unzulässig;

Stehende Dachgauben sind ausschließlich bei Satteldächer zulässig.
Sie sind mit einer Vorderansichtsfläche von max. 2,50 m² ab einer
Mindestdachneigung von 25° zulässig.

8. Einfriedungen/ Auffüllungen / Abgrabungen

8.1

Für die Behältergröße gilt: mindestens 0,4 m³ Fassungsvermögen je 100 m² Grundstücksfläche.

III HINWEISE DURCH TEXT

1. Archäologie

Im Plangebiet können ggf. Bodendenkmäler vorhanden sein. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten zu
Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht nach § 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG unterliegen und dem bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich bekannt gemacht werden
müssen.

2. Altlasten

E

Als Einfriedungen sind Holzlatten-, Metall- und Maschendrahtzäume bis max. 1,2 m Höhe zulässig.
Abstand Unterkante Zaun – Boden muss mindestens 15 cm betragen, um die biologische Durchlässigkeit für
Kleintiere zu erhalten. Ferner sind Hecken aus standortheimischen Gehölzen zulässig.
Durchgehende Zaunsockel sind unzulässiges. Es sind ausschließlich Punktfundamente zulässig.
Stütz- und Böschungsmauern sind an den Parzellengrenzen nicht zulässig.

8.2 Stützmauern bei Garagenzufahrten:
Sofern Garagen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, dürfen im Bereich der Garagenzufahrten
Stützmauern errichtet werden. Auf diesen Stützmauern dürfen Zäune nach den Regeln
dieser Festsetzung errichtet werden.
Die Stützmauern dürfen von der Straßenkante bis zur Vorderkante der jeweiligen Garage ausgeführt
werden. Die Oberkante der Stützmauer darf im Bereich der Zufahrt max. 0,50 m über der OK
Erschließungsstraße liegen. Die Stützmauern müssen in den Bauanträgen exakt nach Lage,
Länge und Höhe (mit Angabe von Höhenkoten an Fußpunkten und den Oberkanten) dargestellt werden.

8.3 Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m, in Ausnahmen bis 2,00 m, zulässig.
Sie müssen einen Böschungswinkel von mind. 2:1 (Länge zu Höhe) zu den benachbarten Grundstücken
einhalten.

9. Grünordnung

9.1 Für die festgesetzten Bepflanzungen sind nur standortgerechte, heimische Arten der folgenden Auswahlliste
zulässig. Es ist autochthones, zertifiziertes Pflanzmaterial gemäß eab zu verwenden (Herkunftsregion 5,
Ostbayerisches Hügel- und Bergland). Die angestrebte Gehölzentwicklung ist durch geeignete Maßnahmen der
Entwicklungspflege sicherzustellen. Hoher Konkurrenzdruck durch Gräser, Ruderalpflanzen ist durch Mahd oder

Mulchung der Flächen zu reduzieren.
Abgängige Pflanzen sind zeitnah zu ersetzen. Dies gilt auch für die als zu erhaltend festgesetzten Gehölze.

Bäume Sträucher
Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Nutzungsschablone: Art der baulichen Nutzung

Bauweise

max. Grundflächenzahl

Bauweise

maximal zulässige Wandhöhe max. Anzahl der Vollgeschosse

Dachform

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus robur
Salix caprea
Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Schwarz-Erle
Hänge-Birke
Hainbuche
Espe
Vogel-Kirsche
Trauben-Kirsche
Stiel-Eiche
Sal-Weide
Bruch-Weide
Vogelbeere, Eberesche
Winter-Linde
Sommer-Linde

Obstbäume heimischer Arten und Sorten

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata

Roter Hartriegel
Hasel

Euonymus europaeus Gewöhnlicher Pfaffenhut
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa

Zweigriffliger Weißdorn

Gewöhnlicher Liguster
Gewöhnliche Heckenkirsche
Schlehe

Rhamnus cathartica
Rosa canina
Salix caprea
Salix cinerea
Salix aurita
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Purgier-Kreuzdorn
Hunds-Rose
Sal-Weide
Grau-Weide
Ohr-Weide
Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Bei Geländeschnitten muss mit Hang- und Schichtwasser sowie mit wild abfließendem Oberflächenwasser
gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wildabfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig
für anliegende Grundstücke verändert werden.

8. Landwirtschaft

PLANVERFASSER:
Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen auch nach guter fachlicher Praxis Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen
entstehen können. Diese sind zu dulden.

9. Wintergärten

Es sollen nur unbeheizbare und vom Gebäude thermisch isolierte Wintergärten oder in die Gesamtdämmung
mit entsprechender Wärmeschutzverglasung integrierte Wintergärten errichtet werden.

H/B = 891 / 950 (0.85m²)

Das Plangebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Gemeinde Neukirchen altlastenfrei. Bei Aushubarbeiten ist
das anstehende Erdreich organoleptisch zu beurteilen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen
Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen und das Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf zu informieren.

3. Sicherheitsabstände Baumpflanzungen/ Grenzabstände

Baumpflanzungen müssen einen Mindestabstand von 2,50 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver-
und Entsorgungsleitungen einhalten. Bei kleineren Abständen ist je nach Leitungsart der Einsatz von
Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Auf das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungen" - aufgestellt von der Forschungsgesellschaft für Straße- und Verkehrswesen in Köln - wird
verwiesen. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen (AGBGB) wird verwiesen.

4. Brandschutz

Die Belange und Anforderungen des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu
berücksichtigen. Der Brandschutz durch die Feuerwehr ist zu gewährleisten, Feuerwehrzufahrten und -zugänge sind
gemäß den "Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" herzustellen.

5. Verzicht auf Mineraldünger und Pestizide

Auf den Einsatz von Mineraldüngern und Pestiziden sollte verzichtet werden.

6. Streusalz/ ätzenden Streustoffe

Auf privaten Verkehrs- und Stellflächen sollte auf den Einsatz von Streusalz und ätzenden Streustoffen zum Schutz
von Boden und Grundwasser verzichtet werden.

7. Hang- und Schichtwasser

VI PRINZIPSCHNITTE HAUSTYP HANGHAUS GEMEINDE
NEUKIRCHEN
LKR. STRAUBING-BOGEN

2.3.2

II FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 sind im gesamten WA unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1

2.2

Vorgaben Heckenpflanzung
Pflanzung eines 2-reihigen Gewässerbegleitgehölzes. Die Pflanzweite beträgt bei Sträuchern 1,0 - 1,5 m,
bei Bäumen 2,0 m. Mindestbaumanteil 60%. Breite der Pflanzzone 6,0 m.
Die Straucharten sind gruppenweise zu verwenden (in Gruppen von 2-5 Exemplaren je Art).
Es sind mindestens 7 verschiedene Gehölzarten zu verwenden.
Es sind folgende Mindespflanzqualitäten zu beachten:

Im Allgemeinen Wohngebiet wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festlegung einer
maximal zulässigen Grundflächenzahl und der maximal zulässigen Gebäudehöhe definiert.

Grundflächenzahl GRZ 0,35 bzw. 0,40:
Die maximal zulässige Grundflächenzahl ist im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,35 bzw. 0,40
beschränkt. Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Garagen,
Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 %
überschritten werden.

2.3

2.3.1

Höhenlage des Gebäudes:

P01-03, P09-10, P13-14, P16
Die Rohbodenoberkante (ROK) des Erdgeschosses darf max. 0,25 m über oder unter der
Oberkante Erschließungsstraße in nördlicher oder südlicher Grundstücksmitte liegen.

P04-08, P11-12, P15, P17-23
Die Rohbodenoberkante (ROK) des Erdgeschosses darf max. 0,25 m über oder unter der
Oberkante Erschließungsstraße im Bereich der nördlichen hangaufwärts liegenden
Gebäudeflucht liegen.

Vorgaben Einzelbäume:
Mindestpflanzqualität: Hochstämme mit StU 16-18 cm oder vergleichbare Solitärqualität.

9.2 Unzulässige Pflanzen
Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen wird an den Grundstücksgrenzen ausgeschlossen
(bizarr wachsende und buntlaubige Arten; Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen, insbesondere Blaufichten,
Thujen, Scheinzypressen).

9.3 Beleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche Beleuchtungssysteme zulässig
(Empfehlung weiße LED 2500 K bis 3500 K). Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß zu reduzieren.
Die Lichtstrahlung ist nach unten zu richten. Horizontal oder nach oben abstrahlende Beleuchtungen sind nicht
zulässig. Eine Bestrahlung von Gehölzbeständen ist zu vermeiden.
Im Bereich des Rückhaltebeckens ist eine dauernde Beleuchtung nicht zulässig.

9.4 Maßnahmenumsetzung
Die Durchführung der Pflanzmaßnahmen hat spätestens in der an die Gebäudefertigstellung anschließenden
Pflanzperiode zu erfolgen.

9.5 Gehölzrodungen
Die Beseitigung von Gehölzen hat außerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen.
(also keine Rodungen im Zeitraum März – September).
Vor dem Entfernen von Gehölzen ist zu prüfen, ob potenzielle Quartiersbäume für Fledermäuse und höhlenbrütende
Vogelarten vorhanden sind. Die Rodung potenzieller Quartiersbäume erfolgt dann im Oktober im Beisein einer
qualifizierten Umweltbaubegleitung. Vorhandene Stammabschnitte mit Höhlen werden schonend gefällt und als
Quartier gesichert durch Anbringen des Stammabschnitts im verbleibenden Gehölzbestand. Alternativ ist ein
Anbringen von drei Fledermauskästen je beseitigtem potentiellem Quartiersbaum möglich.
Für den Gehölzbestand im Nordosten (am Hohlweg) gilt zusätzlich: Gehölzrodungen sind im Oktober durchzuführen.
Die gerodeten Gehölze sind für ein paar Tage im Eingriffsbereich zu belassen. Alternativ erfolgt eine Fällung der
Gehölze im Zeitraum Oktober bis Februar, ohne die Fläche zu befahren. Die Entfernung der Wurzelstöcke erfolgt
dann ab Mai.

Prinzipschnitt Planstraße B

privates
Grundstück

2.50 5.50 2.50

Fahrbahn Mehrzweckstreifen privates
Grundstück

2.50

Prinzipschnitt Planstraße A

Sträucher: verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 60-100 cm
Bäume : Heister, 2 x v, 150-200cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurnummer

P03

750 m²

8,00

Parzellennummer

Parzellengröße

Höhenschichtlinien

bestehende Gebäude

Grundstücksgrenze geplant

Schemabaukörper geplant; Wohnhaus

Schemabaukörper geplant; Garage

geplante Maßangabe in Meter

Baum Bestand

Tabuzone für Regenrückhaltung;
keine Rückhalteeinrichtungen und Geländeveränderungen zulässig;

bestehende Böschung/ Straßengraben

IV HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

GRZ 0,35

II

o
13. Grundwasserwärmepumpen

Auf Grund der geringen Abstände der einzelnen Bauparzellen untereinander können sich dort errichtete
Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den Bauwerbern bei der Planung der
Heizungssysteme zu berücksichtigen. Für den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen ist eine
wasserrechtliche Gestattung erforderlich.

1

656 m²
P22 609 m²

P08
609 m² 612 m²

P12
A

Es wird zur Schonung von wertvollen Primärressourcen empfohlen, bereits im Rahmen der
Gebäudeplanung auf die Verwendung umweltschonender Baustoffe (z.B. auch Materialien aus dem
Bauschuttrecycling) und die Erzeugung von Wärme und Warmwasser mittels regenerativer Energieträger
zu achten. So sollte - auch bzgl. der besonderen Relevanz des Klimaschutzes - die Energieversorgung
primär mittels Solarenergie und nachwachsender Energieträger schadstoffarm sichergestellt werden. Den
Bauwerbern wird empfohlen, sich diesbezüglich entsprechender Informationsangebote (z. B. Passivhaus
Institut/ Darmstadt) zu bedienen.

P11
873 m²

P19
648 m²

P10
878 m²

11. Metalldächer

P15
519 m² Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw.

die Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten.

P14
650 m²

12. Ressourcenschonung

Bei Dächern mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckungen > 50 m² sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen des
abzuleitenden Niederschlagswassers erforderlich.

P17
618 m²

WH max.
6,75 m
SD, PD,
WD

GRZ 0,4

II

o

P16
550 m²

Es wird empfohlen, unverschmutzt anfallendes Regenwasser auf den privaten Grundstücken in ausreichend
dimensionierten Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser (z.B. für Toilettenspülung, Freiflächenbewässerung,
u. ä.) zu verwenden. Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass der Bau und Betrieb einer
Regenwassernutzungsanlage der Gemeinde zu melden ist. Werden Regenwassernutzungsanlagen mit einer
Wassernachspeisung aus dem öffentlichen Trinkwasser ausgestattet, ist die Anlage dem Träger der
Wasserversorgung anzuzeigen und die technischen Einrichtungen vor Inbetriebnahme abnehmen zu lassen. Es wird
hierbei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine direkte bauliche Verbindung des öffentlichen Leitungsnetzes mit
dem privaten Regenwassernetz nicht zu lässig ist. Die Vorlagen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in
oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten. Gegebenenfalls ist eine
wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung von
Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen der ATV-Merkblätter A 138
und M 153 einzuhalten.

V PRINZIPSCHNITTE ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN
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streifen
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DECKBLATT NR. 01

PRÄAMBEL:

Die Gemeinde Neukirchen erlässt auf Grund

des Baugesetzbuch (BauGB), neugefasst durch Bek.v. 3.11.2017 I 3634
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 26.4.2022 I 674,

sowie des Art.81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B),
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23.12.2022 (GVBl. S. 704)

und des Art.23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat  i.d.F  der Bekanntmachung
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I),
die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674)

sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 26.06.1962,  in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 04.01.2023 m.W.v. 01.01.2023 dieses Bebauungsplandeckblatt als

SATZUNG.

VII BEGRÜNDUNG

Auf Grund eines einheitlichen, ortstypischen Erscheinungsbildes soll eine maximale Dachneigung für
Satteldächer i.S.d Art.81 BayBO ergänzt werden.

Eine maximale Dachneigung für Satteldächer soll auf 35 Grad begrenzt werden.

Die textlichen Festsetzungen werden wie folgt ergänzt bzw. geändert (siehe rote Markierung):

VI PRINZIPSCHNITTE DACHNEIGUNG SATTELDÄCHER

mind. 16° max. 35°

16° 35°

DECKBLATT ZU BEBAUUNGSPLAN "WA BÜHLER FELD"
GEMEINDE: NEUKIRCHEN
LANDKREIS: STRAUBING-BOGEN
REGIERUNGSBEZIRK: NIEDERBAYERN

1. BESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am .. . .. . ....
die Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs.1 BauGB am .. . .. . ....
ortsüblich bekannt gemacht.

Neukirchen, den .. . .. . ...

Wallner
1. Bürgermeister

2. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die Beteiligung der Öffentlichkeit  gem. § 3 Abs.2 BauGB
wurde in der Zeit  vom  .. . .. . .... bis .. . .. . .... durchgeführt.

3. TRÄGERBETEILIGUNG

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs..2 BauGB
wurde in der Zeit vom  .. . .. . .... bis .. . .. . .... durchgeführt.

4. SATZUNG

Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss vom .. . .. . ....
die Änderung des Bebauungsplanes gem § 10 Abs.1 BauGB
i.V.m. Art. 81 BayBO als Satzung beschlossen.

5. INKRAFTTRETEN

Die Satzung wurde gem. § 10 Abs.3 BauGB am .. . .. . ....
ortsüblich bekanntgemacht.
Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit rechtsverbindlich.
Auf die Rechtsfolgen der §§ 42 ff., sowie § 214 und § 215 BauGB
wird hingewiesen.

Neukirchen, den .. . .. . ...

Wallner
1. Bürgermeister

Neukirchen, den .. . .. . ...

Wallner
1. Bürgermeister

Neukirchen, den .. . .. . ...

Wallner
1. Bürgermeister

Neukirchen, den .. . .. . ...

Wallner
1. Bürgermeister

Dachneigung: Satteldach:

gegenläufiges, versetztes Pultdach:   6° - 12°
Krüppelwalmdach: 16° - 35°

Sämtliche Festsetzungen und Hinweise des rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplanes
bleiben unberührt und behalten ihre Gültigkeit.

Begründeter Einzelfall

40°

mind. 16°, max. 35°
In begründeten Einzelfällen auch max. 40°
Dachneigung ausnahmsweise zulässig

Jürgen Hagn
Schlehental 37
84036   Landshut
Tel. 0177 5531792architektur

hagn

Zum Verkauf stehen aktuell 6 Parzellen für den Bau von Einfamilienhäusern: P05, P12, P21, P22, P23, P24. 
Als Doppelparzelle für ein Mehrfamilienhaus / Haus für Mietwohnungen: P10 + P11.
Der Quadratmeterpreis beträgt voll erschlossen ca. 150 €. Für Anfang 2024 ist eine neue Vergaberunde geplant. 

Interessenten können sich gerne per Email an die Gemeinde wenden: tourismus@neukirchen.net
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ANZEIGE

Auf unserem weitläufigen Areal finden Sie ein festlich ge-
schmücktes Weihnachtswunderland mit vielen regionalen 
Ausstellern und einem köstlichen kulinarischen Angebot.

Lassen Sie sich von „Edelwies bei Nacht” faszinieren und 
erleben Sie unseren Park bei Einbruch der Dunkelheit mit 
märchenhaften Lichtskulpturen und Lichtinstallationen.

   

45,07 M Edelwies
Weihnachts
TRAUM 2023

Der größte lebende  

Weihnachtsbaum Europas 

Öffnungszeiten 
und INfos

www.edelwies.com

   25. 11. 19 Uhr: Feuershow und Perchten Besuch 

   9. 12. 18 Uhr: Nikolaus mit seinen Engeln    
 19 Uhr: Perchten mit den Hexen

   Der Eintrittspreis beträgt € 5,-.  Bei passenden Witte-
rungsbedingungen sind viele Attraktionen in Betrieb 
– Chips für Einzelfahrten können an der Kasse für € 3,- 
erworben werden.

   In den Weihnachtsferien vom 27. 12. bis 7. 1. 24 ist der 
Park von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Anschluss gibt es 
unser Nachtrodeln von 17 bis 19 Uhr. An Silvester 
und Neujahr (31. 12. 2023 um am 1. 1. 2024) ist der ge-
samte Park geschlossen.

   Der Eintritt ist frei.  Chips für Einzelfahrten können an 
der Kasse für € 3,- erworben werden.

NEu: Weihnachts
ferien und Höllen
coaster bei Nacht

10. bis 12. 11. und 17. bis 19. 11. 2023

Freitag und Sonntag: 15 - 19 Uhr 

Samstag: 15 - 20 Uhr
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ANZEIGE

Hautnah Erleben
Dutzende Attraktionen, Fahrgeschäfte, Tiere und 

Naturschauplätze warten darauf, Euch im Vorderen 

Bayerischen Wald begrüßen zu dürfen.

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:

www.edelwies.com
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GRÜNDUNGSFEST
FREIWILLIGE FEUERWEHR  
NEUKIRCHEN VOM
07. – 10. JUNI 2024

NEUES AUS DEN VEREINEN UND DER PFARRGEMEINDE

Bei der Eröffnung des diesjährigen Schmankerlmarkts freuten sich über den 
großen Besucherzuspruch (von links): 1. BGM Matthias Wallner, Silvia Leidl, 
Simone Schmitt, Monika Edenhofer und 1. BGM Anton Piermeier

Schmankerlmarkt am 3. Oktober 2023

Herzlichen Glückwunsch: 25-jähriges Priesterjubiläum von Pater Simeon

Großartiges Gründungsfest unseres SV Neukirchen vom 23. – 26. Juni 2023

25-Jähriges Priesterjubiläum von Pater Simeon

Bitte 
  vormerken!
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WIEDER EIN GROSSARTIGES FESTSPIEL - DER HEXENZAUBER IM JULI 2023

Professionelle Vorbereitung und wunderbares Ambiente im Steinbruch bescherten allen Besuchern ein groß-

Foto: Schneider-Fotografie

Interview mit der Regisseurin Angelika Rinkl 

Im Jahr 2001 wurde zum ersten Mal ein Freilichtspiel 
aufgeführt. Wie entstand die Idee dazu?
Als für die 875-Jahrfeier der Gemeinde Neukirchen im 
Jahr 2001 die Planungen begannen, wünschte sich der 
damalige Bürgermeister Heinrich Lobmeier, dass ein 
Freilichtspiel aufgeführt wird. Da ich in jungen Jahren 
in Neukirchen die Perlbachtaler Heimatbühne gründe-
te, fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, diesen 
Wunsch in die Tat umzusetzen. Zusammen mit der 
Landjugend hatte ich dann schon einen Grundstock 
für Spieler und Helfer. 
Der Ortschronist Kornel Klar recherchierte, was es für 
Sagen um Neukirchen gab und Alois Winter schrieb 
uns das erste Freilichtspiel. Rudi Schambeck unter-
stützte uns mit dem Text für die Musik und so war das 
erste Theaterstück geboren. Ich machte mich in Neu-
kirchen auf die Suche nach Spielern und bald waren 
alle Rollen besetzt. Meine Schwester, Carmen Pirkl, 
hatte die Idee als Aufführungsort den alten Steinbruch 
der Familie Zimmerer zu wählen. Als diese einwilligten, 
konnte das erste Freilichtspiel auf die Bühne gebracht 
werden. Es war sehr erfolgreich und gab somit den An-
stoß weitere Theaterstücke aufzuführen.
Die Schauspieler des Freilichtspiels sind alle aus Neu-
kirchen. Wie kommt es, dass wir in Neukirchen so 
viele tolle Darsteller haben?
Ich glaube, dass jeder Mensch im Innersten das Talent 
zum Schauspielern hat. Man muss sich nur trauen. 
Aber man muss auch bereit sein, viel Zeit in Proben zu 
investieren und mit Freude und Spaß an die Sache her-
angehen. Und das ist, denke ich, in Neukirchen der Fall.

Eine ganz besondere Geschichte ist, dass aus dem 
Festspiel auch ein Festspielchor und eine Festspielka-
pelle entstanden sind. Was könnt ihr uns dazu sagen?
Schon beim ersten Freilichtspiel wurde gesungen und 
gespielt. Bald hat sich herauskristallisiert, dass die Be-
sucher auch gerne in der Pause und nach den Auf-
führungen mit Musik unterhalten werden. Hieraus ist 
dann der Festspielchor entstanden, der inzwischen bis 
über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist.
Für das Freilichtspiel „Wildernde Umständ“ wollte ich 
unbedingt eine Blasmusik dabeihaben. Um aber nicht 
für jede Aufführung eine Musikgruppe engagieren zu 
müssen, hatte ich kurzerhand die Idee, selbst eine „Ka-
pelle“ zu gründen. Es wurden aus den Schauspieler-
Reihen Leute gesucht, die Interesse haben, anschlie-
ßend Leihinstrumente besorgt und Lehrer engagiert. 
So entstand die Festspielblaskapelle, bei der dann 
Klaus Fischer die Leitung übernommen hat.
Das Freilichtspiel ist ein großartiger Erfolg. Die Karten 
für die Aufführungen des „Hexenzauber“ diesen Som-
mer waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Was 
ist als nächstes geplant?
Wir sind überglücklich, dass unser Spiel so gut vom 
Publikum angenommen wurde. Es hätte noch viele 
Interessenten gegeben, so haben wir beschlossen, es 
im nächsten Jahr nochmals auf die Bühne zu bringen. 
Der Kartenvorverkauf beginnt am 02. Mai 2024. Johan-
nes Sepaintner (Co-Regie), alle Mitwirkenden und ich 
freuen uns schon sehr auf die Besucher in der nächs-
ten Saison.

Vielen Dank für das Interview!
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DIE RENOVIERUNG DER KIRCHE PÜRGL

Es handelt sich bei der Kirche in Pürgl um eine der schönsten und kunst-
historisch interessantesten Kirchen des Landkreises Straubing-Bogen. 1978 
überließ der damalige Eigentümer die Kirche kostenlos dem Förderverein der 
Kirche Pürgl. Der Förderverein übernimmt seitdem laufend Reparatur- und 
Pflegearbeiten, um die Filialkirche in ihrer Schönheit zu bewahren. In den Jah-
ren 2018 und 2019 fanden umfassende Untersuchungen statt, um die Schä-
den an den einzelnen Bauteilen und historischen Kunstschätzen festzustellen. 
Wir berichteten darüber bereits in der Herbstpost 2021. Der Dachstuhl und das 
Mauerwerk befanden sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Konst-
ruktionen wurden nur noch von Balkenresten und rostigen Nägeln zusam-
mengehalten, im Mauerwerk waren zentimeterbreite Risse und Mauerwerk 
und Dachstuhl waren durchgängig vom Hausschwamm befallen. In Zusam-
menarbeit von Förderverein und Vertretern der Denkmalpflege wurde dann 
ein Gesamtkonzept zu Instandhaltungs- und Restaurationsarbeiten erstellt. 

Seit kurzem wird die nördliche Dachhälfte instandge-
setzt. Aufgrund von Fledermäusen musste die Reno-
vierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden. Ziel 
ist es, das komplette Dach inkl. Eindeckung im Dezem-
ber 2023 fertigzustellen. 

Die Altäre und auch das Chorgestühl wurden bereits 
komplett demontiert und in einer externen Werk-
statt restauriert. Eine farbliche Anpassung des fein ge-
schnitzten Lindenholzes und des Nadelholzes zusam-
men mit dem Chorgestühl erfolgt ab Sommer 2024, 
wenn die Altäre wieder aufgebaut sind.

Die Sicherung des Gewölbes der Sakristei, die Instand-
setzung des Vordachs, sowie eine Wiederherstellung 
der Tragfähigkeit der Emporenkonstruktion konnte 
vor kurzem abgeschlossen werden. Mit den Verputz-
arbeiten im Sockelbereich und an der Außenfassade 
wurde schon begonnen. Der Putz bzw. die Farbge-
bung wird der von vor 1908 wieder angepasst bzw. es 
wird die alte Farbgebung wiederhergestellt.

Weitere Arbeiten, die 2023 noch anstehen, sind der 
Rückbau der Gerüste im Innenraum, die Instandset-
zung des Sakristeidaches, die Wiederherstellung der 
Stabilität der Altarmensa sowie die Erneuerung der 
aus den 1960er Jahren stammenden Elektrik.

Der bereits gereinigte Hl. Florian.

Gerne können Sie die Arbeit des Fördervereins 
mit Ihrer Spende unterstützen: 

Förderverein Kirche Pürgl e. V.  
IBAN: DE37742601100002622661 
RaiBa Straubing

Die Hl. Ursula vor der Reinigung.

Der Förderverein konnte nun die nötigen finanziellen Mittel aufbringen und die Renovierungsarbeiten in Auf-
trag geben. Die Bedeutung und Wertigkeit der Kirche Pürgl wird unter anderem dadurch bestätigt, dass die 
Renovierung auch aus dem Entschädigungsfond des Landes Bayern (Denkmäler mit überregionaler Bedeutung) 
sowie aus Bundesmitteln für nationale bedeutsame Denkmäler gefördert wird.
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Anno dazumal
Die Historie der Gemeindeoberhäupter von Neukirchen und Obermühlbach
Aus der Festschrift anlässlich der 875-Jahr-Feier der Gemeinde Neukirchen von 2001 konnten wir die Bürger-
meister von Neukirchen und Obermühlbach seit 1876 entnehmen. Obermühlbach war bis 1975 eine eigenstän-
dige Gemeinde und wurde im Zuge der Gebietsreform in Bayern am 1. Januar 1976 in die Gemeinde Neukirchen 
eingegliedert.

Das Wappen wird in der Heraldik* so beschrieben: 
Gespalten von Schwarz und Silber; vorne ein steigen-
der, linksgewendeter silberner Windhund; hinten eine 
bewurzelte grüne Esche mit einer goldenen Krone um 
den Stamm.
Der Windhund steht für Mut, Wachsamkeit und 
Loyalität, die Esche für Besonnenheit, Ehrgeiz, 
Wachstum und Fruchtbarkeit und die Krone, als 
Symbol der Macht, zeigt Würde und Erfüllung.

Das Wappen von Neukirchen

Das Wappen von Obermühlbach

Die Bürgermeister von Neukirchen
1876 – 1879 N. Schötz, Lohhof
1879   Johann Buchner, Autsdorf
1879 – 1887 N. Stegbauer, Mitterwachsenberg
1887 – 1893 Josef Amann, Lohmühl
1894 – 1899 N. Sepaintner, Inderbogen
1900 – 1905 Josef Amann, Lohmühl
1906 – 1933 Josef Fuchs, Hochstrass
1933   Josef Primbs, Neukirchen
1933 – 1937 Johann Hartmannsgruber, Inderbogen
1937 – 1938 Hans Kilger, Langholz
1938 – 1945 Josef Faistl, Haggn
1945 – 1946 Josef Amann, Lohmühl
1946 – 1978 Josef Primbs, Neukirchen
1978 – 2008 Heinrich Lobmeier, Neukirchen
2008 – 2020 Rudi Seidenader, Grad
2020 – heute  Matthias Wallner, Notzling

Die Bürgermeister von Obermühlbach
1876 – 1881 Georg Schötz, Taussersdorf
1882 – 1887 Johann Feldmaier, Plenthof
1888 – 1905 N. Wintermaier, Obermühlbach
1906 – 1912 Johann Feldmaier, Plenthof
1912 – 1919 Jakob Häusler
1919 – 1933 Josef Wingermaier, Obermühlbach
1933 – 1934 Albert Jakob, Obermühlbach
1934 – 1946 Karl Jakob, Obermühlbach
1946 – 1953 Otto Wintermaier
1953 – 1972 Ludwig Edbauer, Kager
1973 – 1975 Johann Bugl, Obermühlbach Das Mühlrad deutet zusammen mit dem Hammer 

wohl auf Hammerschmieden hin, die am Ober-
mühlbach angesiedelt waren. Der Hammer be-
deutet Ehre und ist auch Zeichen der Schmiede.

*Heraldik = Wappenkunde
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ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
GEMEINDE NEUKIRCHEN RATHAUS 
Telefon: 09961/910210 
E-Mail: tourismus@neukirchen.net

Öffnungszeiten:  
Mo-Do 8.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 16.00 Uhr 
Fr 8.00 - 12.00 Uhr 

GRUNDSCHULE NEUKIRCHEN  
Telefon: 09961/6282 
E-Mail: schule.neukirchen@neukirchen.net

KINDERTAGESSTÄTTE NEUKIRCHEN  
Telefon: 09961/7676 
E-Mail: kindergarten@neukirchen.net

BÜCHEREI
GEMEINDEBIBLIOTHEK HUNDERDORF 
Quellenweg 3, 94336 Hunderdorf 
Telefon: 09422/5010524 
E-Mail: bibliothek@hunderdorf.de

WERTSTOFFHOF
WERTSTOFFHOF NEUKIRCHEN
Öffnungszeiten Winter
Di 16.00 - 17.00 Uhr  
Fr 14.00 - 16.00 Uhr / Sa 10.00 - 12.00 Uhr
Öffnungszeiten Sommer 
Di 17.00 - 18.00 Uhr 
Fr 14.00 - 16.00 Uhr / Sa 10.00 - 12.00 Uhr

SEELSORGE
KATH. PFARRAMT ST. MARTIN 
Telefon: 09961/6410 
pfarrei.neukirchen.de
Bürozeiten: 
Mittwoch 15.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

LEICHENFRAU 
Serena Reiner, Telefon: 0175/3833219

ÄRZTE 
ALLGEMEINARZT 
Dr. Bernd Moser 
Nußbaumer Höhe 22, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/6840

ZAHNÄRZTIN 
Dr. Alexandra Ettl 
Bayerwaldstr. 7, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/701818

APOTHEKEN
APOTHEKE ST. NIKOLAUS 
Sollacher Str. 3, 94336 Hunderdorf 
Telefon: 09422/999 
www.nikolausapo.de

ST. GEORGS-APOTHEKE
Burgstraße 66, 94360 Mitterfels 
Telefon: 09961/204 
www.apotheke-mitterfels.de

PHYSIOTHERAPIE
MARCO DI MATTEO 
Bayerwaldstr. 9, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/9429880

POSTANNAHMESTELLE 
im Elektrofachgeschäft Fuchs Richard 
Telefon: 09961/286
Öffnungszeiten:  
Mo - Fr    8.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr 

BÜRGERSERVICE

Liebe Neukirchnerinnen und Neukirchner!

An dieser Stelle möchten wir Euch ermutigen, die 
Redaktion mit Text- oder Bildbeiträgen zu unter-
stützen, um unsere Broschüre zu bereichern. 
Schreibt uns, was Euch gefällt und was nicht. 
Macht Vorschläge, worüber wir berichten könnten 
und schickt uns Fotos für die Rubrik Annodazumal.  

Text- und Bildbeiträge bitte per Email an 
Gabi Hastreiter: g.hastreiter@magenta.de
oder Martin Schwarzensteiner:   
m@kanzleiberatung.de

Euer Redaktionsteam 

Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


